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Geldgräber
Sehnelles Geld hat seinen Preis und das ist gut sn- 'll'll'n
Paragrafen versagen, muss die seziale ttnnlrnlle deren
Rette übemehmen. Bei *trettemwirtschatt zum Beispiel. wir

legen ellen. decken aut und erhellen Sachtrerhalte. we manch Hlrtchtegern-
Transnarenıler mit Werten wie Blbiistellung nder Pranger zu bremsen versucht.
Den Schwarzen geht es gerade ziemlictı nass rein. .EDU CSU Sshwarter Fils"
tltelt der Spiegel. I..trıd hatte Greenμeaee das gesttrhlene C 'ren der Bertiner
Parteizentrale nicht schen längst zurüsltgebrattht. wäre es jetzt hüehste Eeil
dafür. wird im hletı gelrntzelt. Man wisse ja jetıt. wnlür es stehe. Für ..r:nrn.r|:rt"
ntimlich_ Die bersünlichen Bereicherungen in der lelasl-tertallare sind sltandalüs.
Die Aserbaidschart-Cbnnectinn, we es um bezahlte Labbyarbeit für das
nıenschenrecrıtlicit |:ırbbien'tatische Land und um geltaufte Stimmen im
Eurbparat geht. ist eberısc unerhürt. als Dralttıtieher bei den gel-taulten Stimmen
wird der ehemalige CSU-Abgeurdnete und Staatssekretär Eduard Lintrrer
genannt. Das Prablem der beiden G-Parteien ist strulttureller Natur.
Elemeritenswert ist die Chuzpe und das fehlende Llnrerrttsherrrusstsein- Se auı:h
bei uns in Kirchheim beim Kaul tren Gn.ınt:I und Süden lür den teilweise bereits
bestehenden Radweg entlang des Heimstettener rtteeseegs. Die bezahlten 5-üü
Eure für reden der Lüüü Quadratmeter enrsμretthen dem Preis lür Bruttebau-
land. lm Flashennutıungsplan ist die Flache aber Teil einer Iandwinsslrahlicrien
hlutrllitche- Eine 1.-'tin den 'tieflttlulerlnnen wtırgelegte. vage. nur aus einem Satz
bestehende .saclwerstandige Stellungnahme“ gerıügte. um aus einem .ettiter
Bauland zu machen. Die Gemeinde rreııichtete auf ein eigenes. tatsächliches
Gutachten. Die Bewertung hatte außerdem nach der tltfenermittlurrgsriehtlinie
'll'll'ertR EEIÜS erlnlgen müssen. die bei Gesciittiten der üilentlichen Hand ztrrar in
Bayram itypisctrtj nicht trnrgescıh-rieben ist. aber immer Richtschnur sein snilte.
Der Deal hat aber ne-t:=l¬ eine zweite ttemgenente. _erhieIt
mit den Mileigentümem im Rahmen tier Vereinbarung .tudem die Gelegenheit.
eine ltnapp 5-5-DU Quadratmeter grnße Flache ven der Gemeinde zum langl-
schen Quadratmeter-Preis w:rn nur Bü Eure zu erwerben. Diese Flache an der
Flur- bzw. Schrannerstraße war 2ü1? für 145 Eure je Quadratmeter angel-tauh
wurden. Die Lage hat Ptrtenrial; der Preis kann nicltt fallen. als itrgumentatitıns-
hlile ttlı' die Ertl Eurtı ließ die Gemeinde per Gutachten teststellen. was landwirt-
schaltlirılte hlutzllache an cieser Stelle 'Wert ware- Se muss man es formulieren-
Denn die Freiheit. die Bttuenrıranung eirtzusehalıen. hatte der Gutachter nieht.
Er trermerltte unter ..Annahmen". dass erm }egl'tt:he Sauerwenung
tremeint habe. wer hatte nicht bei diesem 'ırıegular bestimmten Scltııaμμclten-
preis zugescltlagen? Dach strich risiltt:-lese Angebote beitemmen nur .rtrnigesl
Damit immer nach nicht genug. hlnch wir lturıem disltutierte der Gemeinderat
die Risilten einer neuen Ba.nlt'trerbir1dung. um der Gemeinde hiegatirrzinsen auf
Guthaben zu ersparen. Denrrnch überweist die Gemeinde die tailigen SSE.üElü
Eure nicht in einem Betrag scintiern. wie steuersparend im trertillentlichten
Nntartrenrag trereinbart. in zehn Jahresraten. ritmigus ltennen sich mit Steuer-
uermeidung aus. .letter htcrmalsterbliche. der seinen .itıbeitsplatı verliert und
rlatür eine Abfindung erhalt, hat allenfalls die ltlbglicitlteit. ven der Fünftel-
regelung Gebrauch zu machen. Das bedeutet aber nicl1t. dass der Betrag über
lünl ..'rahre. die ntdgliclterweise cıhne Einnahmen bleiben. verteilt werden ltann.
Die Pregresslcn bleibt hnch. wird in nur überschaubarem ltlatlte gemildert
Nun stellt die CSU ztrrar die grülilte Fralttian. aber sie hat nicht die Mehrheit. Sie
braucht tür stılclte Gestthtttte l='.t:rr'n|:rli:en. Die SPD ist zur Stelle. wenn die CSU
luft. Die erhaltenen Püstı.-:hen bedeuten eben auclı 'lr'ergi'lichl;-ung. Der Giptel der
Heuchelei war es. nach der Zustimmung su diesem Deal. per ttelumrie eine
Eedenrechtsreierrn zu lerdern. ımnterhit stand aber drunter, dass im September
die Bundestagswahl stattfindet. Wir danlten tür diesen ltenstrulttitfen Hinweis!
Lim nicht Gelahr zu lauten. trum Bürgermeister
zensiert zu werden. haben wir den Namen des
t.1'erlt.ttuters bzw. der 'trentautenn gescrnlriiırıt.
cbwchl zur _Enttarrıung' die tültiis mit Süddeut-
scher Zeitung ausreichen. Helen Sie sich ıtliese
lnlcırmalian auf unserer Hbmepage bcler hbren
Sie unseren Pcittcast bei ..stcirairtinn.de“.

Ihr Rüdiger Ewarg für die Grünen
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Rüdiger Zwarg Kirchheim, 06.04.2021
Amalienweg 28

85551 Kirchheim b. München

Staatsanwaltschaft München I

per EGVP

Strafantrag wegen 
Verleumdung  (§  187  StGB)  bzw.  strafverschärfend  wegen  übler  Nachrede  und 
Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens (§ 188 StGB)

gegen

Maximilian Böltl, Erster Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim b. München,
Dienstanschrift: Münchner Str. 6, 85551 Kirchheim
V.i.S.d.P. für das Gemeindeblatt „Kirchheimer Mitteilungen“

Johannes  Pinzel,  Vorstand  Kommunalunternehmen  Liegenschaftsverwaltung 
Kirchheim, Dienstanschrift: Münchner Str. 6, 85551 Kirchheim

Beide sind verantwortlich für die öffentliche Verbreitung falscher Tatsachenbehaup-
tungen  wider  besseres  Wissen,  um mein  Ansehen  und  meine  Glaubwürdigkeit  zu 
beschädigen.  Ich  trage  als  Gemeinderat  und  Co-Sprecher  des  Ortsverbandes  von 
Bündnis 90/ Die Grünen kommunalpolitische Verantwortung. Glaubwürdigkeit ist eine 
der  wichtigsten  Eigenschaften  eines  Politikers.  Der  „Warnhinweis“  neben  meiner 
Kolumne (Beweis 1 in der Anlage) erschwert mein öffentliches Wirken erheblich. Die 
hahnebüchene Drohung mit  rechtlichen Schritten verfehlt  zwar bei  mir,  nicht  aber 
beim Leser seine Wirkung.

Ich verkenne nicht, in welch prekäre Lage die Faktenaufzählung in meiner Kolumne 
die  Herren  Böltl,  Pinzel  und  Matejka  (Verwaltungsratsvorsitzender  des  Kommunal-
unternehmens  Liegenschaftsverwaltung  Kirchheim)  gebracht  hat.  Die  Verdachts-
momente wiegen schwer und gehen in Richtung Betrug, Untreue und Bestechlichkeit – 
alles  Offizialdelikte. Herr Ewald Matejka ist meiner Kenntnis nach 1997/98 rechts-
kräftig  zu  einer  mehrjährigen  Haftstrafe  wegen  Untreue  verurteilt  worden  (AOK 
Chemnitz).

Die  Gemeinde  hat  am 1.  April  die  von  mir  erwartete  Reaktion  gezeigt  und  eine 
Melange  aus  Fakten  und  Sophismen  online  gestellt.  Völlig  unerwartet  und  ohne 
Präzedenz war hingegen die vorausgegangene Verleumdung, der Vorwurf der Lüge. 
Die Herren Böltl und Pinzel haben nach dem Erscheinen der Kirchheimer Mitteilungen 
am 25.03. (tatsächlich verspätet am 26.03.) ihre Behauptung gegenüber mir und/oder 
gegenüber den Bürgern weder zurückgenommen noch plausibilisiert. Letzteres wäre 
auch nur schwer möglich. Am 26.03. weigerte sich Herr Pinzel in einem Telefonat, 
auch nur eine Frage für meinen Podcast zu beantworten oder Stellung zu nehmen.

Die  Ausgabe  Nr.  6  des  Mitteilungsblatts  liegt  auch  am heutigen  06.04.  noch  am 
Rathaus  sowie  in  Außenstellen  der  Gemeindeverwaltung  wie  dem Umweltamt  zur 
Mitnahme aus. Auch steht die Ausgabe unverändert online im Internet. Die Ausgabe 
Nr. 7 der Kirchheimer Mitteilungen erscheint am 09.04.2021. Somit ist die Tat der 
Verbreitung  noch  nicht  beendet.  Nach  §  2  (2)  StGB  ist  daher  die  neueste  seit 
03.04.2021 geltende, strafverschärfte Fassung des § 188 mit dem hinzugekommen 
Absatz 3 anzuwenden.

– Seite 1 von 3 –



Die aufgelisteten Fakten meiner Kolumne sind zu 100% belegbar, überwiegend mit 
Veröffentlichungen der Gemeinde. Ich habe im sprichwörtlichen Sinne kein Komma 
zurückzunehmen.  Dass der Bürgermeister die Autorität seines Amtes nutzt, um mich 
glaubwürdig der Lüge zu bezichtigen ist ein beispielloser Vorgang.

In meinem Meinungsartikel (Beweis 1) werden mit Absatz 3 beginnend die folgenden 
Aussagen gemacht (nachprüfbare Fakten):

3. Absatz:
3.1 Die Gemeinde erwarb 1.000 m² Grund zum Preis von 500 Euro.

▪ Beweis 2  : Tauschvertrag vom 21.12.2020
3.2 Der Preis entspricht dem für Bruttobauland.

▪ B  eweis 3  : Gutachten Fischer & Partner vom 20.12.2018
3.3 Im Flächennutzungsplan ist das Flurstück 1045 landwirtschaftliche Nutzfläche.

▪ B  eweis 4  : Flächennutzungsplan in der Endfassung vom 02.12.2019
3.4 Die Gemeinde hat kein Bewertungsgutachten in Auftrag gegeben, sondern nur 

eine von den Verkäufern in Auftrag gegebene Stellungnahme bekommen.
▪ B  eweis 5  : Sachverständige Stellungnahme SV Blank vom 18.10.2020

3.5 Der  Verkäufer  legte  eine  sachverständige  Stellungnahme  vor,  die  keine 
Preisangabe enthält und nur aus einem einzigen Satz besteht.
▪ Beweis 5  : Sachverständige Stellungnahme SV Blank vom 18.10.2020

4. Absatz:
4.1Den Verkäufern wurden im Rahmen des Vertrags knapp 5.500 m² zum Preis 

von 30 Euro angeboten.
▪ Beweis 2  : Tauschvertrag vom 21.12.2020

4.2 Die Gemeinde hat 2017 beim Ankauf noch 145 Euro für den Quadratmeter 
gezahlt.
▪ B  eweis   6  : Notarvertrag vom 24.01.2017

4.3 Die Fläche hat Potenzial (eine begründete Meinungsäußerung)
▪ B  eweis   7  : Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 09.03.2020, in der 

es nur um eine Voranfrage für eine Bullenmaststallung geht. Bauerwartung 
hat stets etwas mit (Realisierungs-)Wahrscheinlichkeiten zu tun.

▪ Beweis 8  : Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2019, in der
der Familie Sepp von der Gemeinde eine sehr großzügige Fläche zu einem 
sehr günstigen Preis übertragen wurde, damit diese die Bullenmast im 
Außenbereich realisieren kann.

▪ Beweis   9  : Lage mit Baulinie (Googlemaps). Die Teilfläche der Flurnummer 82 
wird unmittelbar an Bebauung angrenzen und liegt südlich der durch die 
Schrannerstraße angedeuteten Baulinie.

4.4  Der Preis kann nicht weiter sinken.
▪ Beweis 10  : Gutachten TÜV Süd vom 17.03.2020

Weniger als keine Bauerwartung geht nicht.
4.5  Dem Gutachter wurde auferlegt, Bauerwartung nicht zu berücksichtigen.

▪ Beweis 10  : Gutachten TÜV Süd vom 17.03.2020
Hinweis auf Telefonat mit Herrn Pinzel

4.6  Solche Angebote bekommen nur Amigos (begründete Polemik)
▪ Beweis 11  : Bekanntmachung StMI vom 15. Mai 1992 (AllMBl. S. 535)

„Den Kommunen wird dringend empfohlen, Vermögensgegenstände 
regelmäßig nur nach öffentlicher Ausschreibung zu veräußern.“
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5. Absatz:
5.1 Die Gemeinde befasste sich mit  der Vermeidung von Negativzinsen für ihre 

Guthaben. (öffentliche Bekanntgabe am 06.10.2020)
▪ B  eweis 1  2  : Gemeinderatssitzung vom 07.07.2020

5.2 Die Gemeinde bezahlt den Grundstückskauf nicht in einem Betrag sondern in 
zehn Jahresraten.
▪ B  eweis 2  : Tauschvertrag vom 21.12.2020

5.3Dadurch lassen sich Steuern sparen
▪ B  eweis   13  : aktuelle Grafik zum Grenzsteuersatz und Steuersatz

Ich bitte um Ermittlung und Anklageerhebung. Die Beweise – meist Einzelseiten aus 
mehrseitigen Dokumenten – übermittele ich auf Anfrage gerne komplett.

Mit freundlichem Gruß

Rüdiger Zwarg

Anlagen
Beweise wie aufgeführt (26 Seiten)
• Bitte beachten Sie die PDF-Lesezeichen zur besseren Navigation
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115 .Js 133E3Bf21 24- Mai 2021

Ermittlungsverfahren gegen Maximilian Btiltl
.Johannes Pinsel

wegen Verleumdung

Sehr geehrter Herr Ewarg.

in dem eben genannten Verfahren hebe ich mit irerftigung vorn tt.üS.2ü21 felgencle Entschei-
dung getroffen:

Das Ermittiungstrertehren wird gemäß § ti'ü Abs- 2 StPD eingestellt.

Gründe:

Den Beschuldigten Etültl und Pinsel lag sur Last. durch die Verüfientlichung eines sogenannten
..Warnhinweises“ in dem Gemeindeblatt .rtirchheimer Mitteilungen" (Ausgabe l]ül`2ü21. S. 3. er-
schienen arn 25.ü3.2ü21} den Anseigeerstatter Zwerg der ..Falschdarstellung" besichtigt su he-
ben. Hierdurch hätten sich die Beschuldigten der Vedeumdung sum Nachteil des Anselgeerstat-
ters strafbar gemacht. Dem Beschuldigten Siegel warf der Anseigeerstatter vor. durch dessen
Stellungnahme su dem in Rede stehenden Vorgang auf der lntemetseite der SPD Kirchheim ab
dem 22.04.2021 ebenfalls verleumderische Handlungen sum Nachteil des Bnseigeerstatters ge-
tätigt su haben-
Der vom Anseigeerstatter sitierte ..Wamhinweis' in der Print-i' und Dnline-Ausgabe der Hirchhei -
mer Mitteilungen üi:ii2ü21 hat folgenden Wortlaut:
..Hinwels der Gemeinde Kirchheim bei München sur Kolumne rechts ri-tnmerltung: als Über-

 flflE
informationen sum Detenschuts finden Sie unter wtrnır.justis.bei-ern.deigenimte-und-behoerciar1istaetsen=rralte-chefü*rnuenchen-1li

Hall sansclırilit Haltestelle Gorrchäfiaıoitrı-n Itontrntrnlltation
Linprtınslr. 25 I-ieltestella Stiglmaierplats Mc-Fr: S:üi] Uhr - 12:üü t.ll'ır' Telefon: BEISJEEST-Ü?
E0335 München U1 .l.i|Tı';Trt'tt11I2ıal'ıı'ı 2Ü.21 Te-lolilit ÜEliii!'r59i'¬ıl12`.!-1
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schrift fbrrnulierf. die Werfer sind untarstnchenj
Die Darstellungen entsprechen nicht den Tatsachen! ¦'Anrnarfrr.rng.' die letsten vier lrlfarta sind da -
bei fattgedrucirtl. Es wird darseit bereits geprüft. inwieweit die Falschdarstellungen noch als poli-
tische Meinungsäußerung al-tseptiert werden müssen oder ob dia Falschdarstellungen auch straf-
rechtlich raiavant sein ltünntan und die Gemeinde Kirchheim bei München diasbasüglich ihre
Rechtsansprüche geltend machti. . .]i"
ts'-'ınmerirung' es folgt nach ein Hinweis auf Kontaktdaten für inhaltliche Fragen an das itornrntr -
naiuntanrahrnanl.

Ein strafbares Verhalten durch die angeseigten Beschuldigten liegt nach Würdigung des Inhalts
der Strafanseige nicht vor.
Zunächst ist bereits insbesondere hinsichtlich des Beschuldigten Pinsel fraglich. ob dieser als
mitverantwortlich für dia Varbfiantlichung das „Wamhinweises“ im Sinne eines aittiven Tatbaitra-
gas baseichnat werden ltann. Aus dem Vortrag das Ansaigaarstattars ergibt sich ein solcher Tat -
beitrag jedenfalls nicht- ttllein der Umstand. dass es sich bei dern Beschuldigten Pinsel um den
Vorstand das Kommunaluntarnahmens Liegenschaftsverwaltung Kirchheim handelt. lässt sich
nicht schließen. dass er der Urheber das ..Warnhinwaises" ist oder an der Verfassung und Verbl-
fentllchung mitgewlrltt hat. Beim Beschuldigten Bdltl. dem Bürgannaister der Gemeinde Kirch-
heim gilt dies nicht in gleichem Maße. da dieser durch eine Stellung nahme in der Süddeutschen
Zeitung vom 2ü.ü4-2ü21 indireltt seine Llrheberschaft einräumt (Bl. -1-fl d.n.}. Diese Fragen lten-
nen aber offen bleiben, da eine Strafbanreit aus rechtlichen Gründen ausscheidet.

Bei der angeseigten Äußerung ist bereits sweitelhaft. ob es sich um ggf. strafrechtlich relevante
Tatsachen- oder - im Rahmen der Meinungsfreiheit noch erlaubte- Meinungsäußerungen handelt.
Eine Tatsache ist jeder Umstand. der dem Beweise sugänglich ist. der mithin als richtig oder
falsch erwiesen werden ltann- Meinungsäußerungen sind hingegen von Elementen das Meinens
und Dafürhaltens bsw. das Wartans geprägt. lm Lichte des Art. 5 .âbs.1 Bats 1 GG ist der Be-
griff der Meinung gnındsätslich weit su verstehen. Bai dar Beurteilung. ob eine Äußerung eine
Tatsachenbehauptung oder ein Weıturteil ist. ist maßgeblich auf das Verständnis eines durch -
schnittlichen Empfängers der Äußerung absustellen. wcbei sämtliche Beglaitumstände. unter da -
nen die Äußerung gefallen ist. miteinsubesiehen sind.

im vorliegenden Fall ergibt die Würdigung der Gesamtumstända. dass es sich bei dem ..Wamhin-
weis" um eine noch von der Meinungsfreiheit gedecltte Meinungsäußerung handelt- Dias ergibt
sich bereits aus der Formulierung im ersten Sals: .Diese Darstellungen entsprechen nicht den
Tatsachan.{---}“ Eine Darstellung ist bereits dem Wortlaut nach von einem subjektiven Element
geprägt. da er nahelagt. dass der Schwerpunltt auf der Art und Welse liegt. wie jemand einen ba-
stimmtan Vorgang schildert bsw. seine Sicht der Dinge in den betreffenden Schilderungen sum
Ausdrucit bringt. Das objelttive Element das „bb“ des Geschehens tritt damit bereits durch die
Wortwahl „Darstellung“ in den Hintergrund. Entsprechendes muss demnach auch für die Gegen -
position lim hiesigen Fall die Sicht der Gemeinde Kirchheim) gelten, da mit demselben subjaltti-
ven Dafürhaltan den entsprechenden Äußerungen bsw. „Darstellungen“ entgegengatratan wird.
Mit anderen Wodan; Db eine „Darstellung“ „falsch“ oder „richtig“ ist. ist itaina Tatsache im
Rechtssinna. dia einem Beweis sugänglich ist. Demnach ist der „Wamhinweis" noch als Mei-
nungsäußemng das oder der Beschuldigten su verstehen.
Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass der Beschuldigte Bültl in einem späteren Arti -
ltel der Süddeutschen Zeitung seine Äußerungen dahingehend erläutert hat. indem ar erfrlärte.
warum er die Darstellung in der Kolumne das nnseigeerstattars für falsch hält; dies. weil er der
Ansicht sei. der ittnsaigaarstattar habe wesentliche nspeltte das in dam Artiltel enrrä hnten Grund-
stücltsltaufs weggelassen.
ln dem Warnhinweis ltnmmt damit letstlich im Schwerpunitt sum Ausdruclt, dass derjenige der
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hier „wamt“, anderer Meinung ist als der Verfasser des Artikels, auf den Bezug gencmmerl wird.
Da in der Wcrrtwahl auch nach keine Schmähkritik liegt. ist auch die Grenze zur strafbewehrten
Beleidigung vcdiegend nicht i.ib-erschritten.
Die angezeigte Äußerung in Fcın'n des „Warnhinweises“ kann schließlich auch nicht isciiert be-
trachtet, sendern muss im Zusammenhang mit nebenstehenden bzw. vcrangegangenen Äuße-
rungen des änzeigieerstatters in dessen durchaus ven Pciemik und Peinten geprägter Hdlumne
betrachtet werden, in der der Anzeigeerstatter sich beispielsweise der negativ geprägten Begrif-
fe „Dhuzpe", „deal“ sewie „Amige“. „i<1empiizen" und „Püstchen“ bedient- Denn in der Rechtspre -
chung ist anerkannt. dass, wer sich p-clitisch und in üffentlich eitpcnierter Weise geäußert hat,
auch in erhöhtem Maße Kritik erduldeh muss. lnsbesendere dürfte liritik (die hier lediglich in
Ferm einer sachlichen Distanzierung und Zurückweisung erfclgtl auch peintiert, pciemisch und
überspitzt sein und wäre im Zweifel nach nicht als Sczhrnähkritik zu würdigen.

Demnach war für die Erhebung der öffentlichen Klage bzgl. der Beschuldigten Bıbltl und Pinzel
kein Baum.

aus ähnlichen Griinden scheidet ein strafbares Handeln des Beschuldigten Siegel aus.
Dieser hatte in der Stellungnahme auf der Webseite der BPD lríirchheim die Aussage getätigt,
die Hdlumne der GRÜNEN sei falsch und entspreche nicht den Tatsachen. Durch diese indirekt
gehaltene und nicht auf den Anzeigeerstatter bezcıgehe Stellungnahme wird keinerlei Herabwürdi
gung eder Ehr~.-'erietzung zum Nachteil des Anzeigee rstatters begangen. zumal die Aussage
durch Elemente des Dafürhaltens {°'{..]l wir halten es für verleumderisch, dass lf--.}" igeprägt ist.

Etwaige zivilrechtliche Ansprüche werden durch diese Entscheidung nicht berührt.

B e s c b w e r M

Gegen diesen Bescheid kennen Sie binnen z Wachen nach Zugang Beschwerde bei der Gene«
ralstaatsanwaltschaft München erheben-

Die Beschwerde kann innerhalb dieser Frist auch bei der Staatsanwaltschaft München l einge-
legt werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Franck
Überstaatsanwalt

Dieses Schreiben wurde elek trpnisch erstellt und enthalt deshalb keine Llnterschrift. wr:ıfür urn 'aierslän drrıs. gebeten wir-nl,



Rüdiger Zwarg Kirchheim, 04.06.2021
Amalienweg 28

85551 Kirchheim b. München

Generalstaatsanwaltschaft München

per EGVP

AktZ 115 Js 133838/21

Beschwerde gegen Bescheid vom 24. Mai (Zustellung am 29. Mai) 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit  lege  ich  Beschwerde  gegen  die  Einstellung  des  unter  dem  Aktenzeichen
115 Js 133838/21 geführten  Ermittlungsverfahrens  ein.  Die  Begründung  für  die 
Einstellung  des  Verfahrens  erstaunt  in  mehrerlei  Hinsicht.  Insbesondere  die 
Ausführungen zum Begriff „Darstellungen“ kann man nur als verquast bezeichnen. Ein 
Aushängeschild für die Rechtspflege in Bayern ist das nicht.

Warum  Oberstaatsanwalt  Franck  nicht zwischen  Strafantrag  und  Strafanzeige 
unterscheidet,  weiß  ich  nicht.  Das  Wort  „Anzeige“  kommt  jedenfalls  in  meinem 
Schreiben  vom  06.04.  nicht  vor.  Umgekehrt  taucht  das  Wort  Strafantrag  bei 
Oberstaatsanwalt Franck nirgends auf.

Der Tatbeitrag von Herrn Pinzel  sei  fraglich,  schreibt Oberstaatsanwalt Franck.  Die 
Folge eines Strafantrags sollte regelmäßig ein Ermittlungsverfahren sein. Dass Ermitt-
lungen  aufgenommen wurden, ist nicht erkennbar. Nach dem Vorwurf der falschen 
Tatsachenbehauptungen  gegen mich  wird im  beanstandeten  Text der Gemeinde für 
inhaltliche Fragen auf das Kommunalunternehmen verwiesen.  Eine Beteiligung liegt 
daher nahe. Gewissheit darüber, wer Verfasser und Initiator des „Warnhinweises“ war, 
kann  Frau  Sibylle  Wartlick,  deren  Telefonnummer  im  Impressum der  Kirchheimer 
Mitteilungen unter „Redaktion“ angegeben ist, bringen. Vorgesetzte von Frau Wartlick 
ist,  wie  aus  der  Website  der  Gemeinde  unter  „Ansprechpartner“  hervorgeht,  Frau 
Katharina Ruf. Am ehesten wird eine Ermittlungsbehörde Auskunft bekommen.

Beim Beschuldigten  Böltl  gälte  das nicht  in  gleichem Maße,  da  er  indirekt  in  der 
Süddeutschen Zeitung seine Urheberschaft eingeräumt habe. Nach Art. 12 (2) BayPrG 
wäre  Herr  Böltl  in  jedem  Fall  irgendwie  verantwortlich.  Wenn  nicht  als  Täter  so 
zumindest für eine fahrlässige Veröffentlichung. 

Oberstaatsanwalt Franck ist der Meinung, dass der Aussagesatz „Die Darstellungen 
entsprechen nicht den Tatsachen“ ebenso wie die Bezeichnung „Falschdarstellungen“ 
einem Beweis nicht zugänglich ist.  Das ist zweifellos falsch. Dass die Beschuldigten 
meiner Aufforderung, ihren ehrverletzenden Vorwurf zu belegen, nicht nachgekommen 
sind, hat andere Gründe. Erst nachdem die Beschuldigten, Rolf Siegel eingeschlossen, 
weder beweisen noch widerrufen wollten, habe ich Strafantrag gestellt.

Das  Wort  „Darstellung“  ist  ein  neutraler  Begriff.  Es  gibt  ausführliche,  genaue, 
anschauliche,  überzeugende,  richtige,  erschöpfende,  realistische  und  objektive 
Darstellungen ebenso wie falsche oder subjektive Darstellungen. § 331 HGB trägt den 
Titel  „Unrichtige  Darstellung“.  Wenn,  wie  Oberstaatsanwalt  Franck  schreibt,  die 
Tatsache,  ob  eine  „Darstellung“  „falsch“  oder  „richtig“  ist,  einem  Beweis  nicht 
zugänglich wäre, hätte dieser Paragraf im Handelsgesetzbuch nichts zu suchen.
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In  meinem  Strafantrag  musste  ich  wegen  der  Weigerung  der  Beschuldigten  die 
falschen Behauptungen zu  benennen,  den mühsamen Umkehrbeweis  antreten und 
eine  abschließende  Liste  mit  sämtlichen  Tatsachenbehauptungen  meiner  Kolumne 
präsentieren.  In den Absätzen drei bis fünf meiner Kolumne habe ich insgesamt 14 
Aussagen gemacht, deren Richtigkeit  ich der Staatsanwaltschaft gegenüber mit 13 
Beweisen  belegte.  Wenn  Oberstaatsanwalt  Franck  die  Behauptung  der  Gemeinde 
damit nicht als bar jeder Grundlage ansieht, sollte man zumindest einen Hinweis dazu 
erwarten können, welcher Beweis ihm noch fehlt.

Die in der Rechtsprechung anerkannte Tatsache, dass, wer sich politisch in öffentlich 
exponierter Weise äußert, auch in erhöhtem Maße Kritik erdulden muss, schließt die 
Lüge – die Behauptung falscher Tatsachen – zur Herabwürdigung in der öffentlichen 
Meinung nicht mit ein.

Die  öffentliche  Herabwürdigung  mittels  falscher  Tatsachenbehauptung  war  der 
ausschließliche Zweck des „Warnhinweises“, denn in dem in Anspruch genommenen 
Platz,  wäre  es  ein  Leichtes  gewesen,  auf  angebliche  Falschdarstellungen  oder 
Weglassungen einzugehen – z.B. in der Form: „Herr Zwarg erwähnt nicht, dass...“ 
Selbst  in  dem von  Herrn  Franck  zur  Kenntnis  genommenen,  drei  Wochen  später 
erschienen Zeitungsartikel der SZ bleibt Herr Böltl jegliche Angabe, was er denn im 
Detail meint, schuldig. Stattdessen legte er mit staatstragender Attitüde nach: „Darauf 
mussten  wir  zum  Schutz  der  Gemeinde,  ihrer  Mitarbeiter  und  Mandatsträger 
hinweisen“.

Herr Böltl ist bereits in seiner zweiten Amtszeit als Bürgermeister. Er ist Akademiker 
und  hat früher als Kommunikationsberater bei Heller & Partner gearbeitet.  Ein Profi 
also.  Er  wusste  genau  was  er  tat  bzw.  formulierte  und  was  nicht.  Er  hatte  kein 
Interesse an einer politischen, auf Fakten beruhenden Auseinandersetzung. Ihm ging 
es einzig und allein darum, meine Glaubwürdigkeit zu erschüttern.

Dass  er  dazu  die  Autorität  seines  Amtes  und  seine  Verfügungsgewalt  über  die 
Kirchheimer Mitteilungen missbrauchte, wiegt besonders schwer. Wie schwer, darüber 
möge ein Richter urteilen und nicht Oberstaatsanwalt Franck, der nicht erkennt, dass 
in der Demokratie die Kontrolle und die Kritik derjenigen, die über geliehene Macht 
verfügen essenziell ist und in ganz besonderer Weise geschützt werden muss.

Wie  der  durchschnittliche  Empfänger  die  Äußerungen  verstanden  haben  muss, 
dokumentiert  der  Leserbrief  von  Herrn  Professor  Dr.  Erven  (Beweis  17):  „...Die 
Bezeichnung  „Falschdarstellung“  stellt  also  eindeutig  eine  Verleumdung  von  Herrn 
Zwarg dar und dient lediglich dazu, den Autor als Politiker zu desavouieren...“ Wenn 
ein Professor keinen Raum für andere Deutungen sieht, werden es auch andere Leser 
nicht sehen.

Im übrigen sollte die Staatsanwaltschaft die im Rahmen des Strafantrags dargelegten 
Fakten vielleicht auch zum Anlass nehmen, Verdachtsmomenten in Richtung Betrug, 
Untreue und Bestechlichkeit nachzugehen. Schließlich sind dieses Offizialdelikte.

Mit freundlichem Gruß

Rüdiger Zwarg
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Der Generalstaatsanwalt in München tt. .it

Üeneralsıaafsanwnltsdtah München E000? IıI~.ı=rı.:nan

Sacnbearbeıter
Frau Überstaalsanwattın ltelane

Telefen; üEIEti55'5l?-4515|'
Telefax. üBEtr55EI'?-4125

_ Bitte bei Antwcrt angeben bel:
Ihr Eelchen. Ihre Nachricht vc-rn Attten - I Geschäftsaelchen Datum

203 Es 1511021 g 20-00.2021

Ermittlungsverfahren gegen Maximilian Beltl
Jehannes Pinzel
Ftelf Siegel

wegen Ve rleu ntdung

hier: Beschwerde des Antragstellers Rüdiger Zwarg Vem 04.06.2021 gegen die Verfügung
der Staatsanwaltschaft München I sem 11-05.2021 ı[Az.: 115 Js “ISSSSBIE1 1.

Bescheid

Der Beschwerde Vem 04.06-2021 gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft München I Vem
11.05.202f gebe ich keine Felge.

Auf die Verbezeichnete Beschwerde wurden die einschlägigen Vergange ven mir unter Beizis-
hung der Altten überprüft. Ergebnis ist, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft München
l, das Verfahren gemäıßå 1?0 Abs. 2 StF'Ü einzustellen, der Sach- und Rechtslage entspricht.
lnseweit wird, urn Wie-derhelungen zu vermeiden, auf die zutreffende Begründung der angegriffe-
nen Verfügung Bezug genernmen. Das Verbringen des Antragstellers rechtfertigt l-teine andere
Beurteilung.

Die Staatsanwaltschaft München I führte hierzu bei Verlage der Akten Felgendes aus:

„Das Beschwerdeverhringen enthalt keine relevanten neuen Tatsachen. Beweismittel eder
Rechtsausführungen; auch senst ergaben sich lteine neuen Gesichtspunkte. die eine Abhilfe
rechtfertigen würden.

Håüiiflßflfiffii Geschäftszeiten Itemmunittattcn
Karlstraße SS Telcfcn: 0EI'šIf55tt?-ütt
50335 |'~"|üf1tI=11flfI Telefax: 059-'E501-Süeh

μeststeIle@gensIa-m.bayern de
Die E-Mall-Adresse eı'üf'fI1et ltein-en Zugang für ferrnbedurftıge Erlttanungen in F-`tech1ssacl'ı›nn
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lnsbescndere war eine Einvernahme vdn Zeugen - beispielsweise vcn Mitarbeitem des Kirchhei-
mer Kcmmunalunternehmens -. wie der Anzeigeerstatter in seiner Beschwerde vcm
ü4.üEi.2ü21 verträgt, nicht veranlasst. da bereits die rechtliche Würdigung des angezeigten Sach
verhalts ergehen hat, dass das angezeigte Vemaiten keinen Straftatbestand erfiillt. Demnach
kann dahingestellt bleiben. ab und wie der vpm Anzeigeerstatter benannte Beschuldigte F-*inzei
sich an der Verfassung undfcder `v'erdffentiichung des in Rede stehenden ..Warnhinvveises“ betei-
ligt hat.

Verdachtsmcmente im Sinne eines Anfangsverdachts hinsichtlich Betrug. Untreue und Bestech-
lichkeit ergeben sich aus dem 'v'crtrag des Anzeigeerstatters nicht. Dies gilt auch für das Be-
schwerdevcrbringen vcm til4.ül`:i.2ü2 1.

Auf die weiterhin zutreffenden Gründe der angefechtenen Verfügung wird im iibrigen Bezug ge-
ncmmen.
Eine Wiederaufnahme der Ermittlungen ist auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevcrbrin-
gens nicht veranlasst."

Dem wird beigetreten.

Daher muss es mit der 'verfügung der Staatsanwaltschaft München I vcm *l'l.ü5.2ü2'l sein Be-
wenden haben.

im Auftrag

gez. Kelanc-
Dberstaatsanwaltln

Belehrung

Gegen den ablehnenden Bescheid der Generalstaatsanwaltschafl München kann der Antragstel-
ler - scfem er Verlelzter ist- binnen eines Mcnats nach der Bekanntmachung gerichtliche Ent-
scheidung beantragen {§ 1`i"2 Strafprczesscrrdnunglı.

Der Antrag ist nicht zulässig. wenn das 'verfahren ausschließlich eine Straftat zum Gegenstand
hat. die vcm verletzten im Wege der Privatklage verfclgt werden kann- Der Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung muss die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage begründen
sclien, und die Beweismittel angeben. Der Antrag muss ven einem Rechtsanwalt unterzeichnet
cder bei elektrcnischer Einreichung ven einem Rechtsanwalt gemäß § 32 a Absatz 3 StFD si-
gniert und eingereicht sein. Für die Prdzesskcstenhilfe gelten dieselben lvcrschriften wie in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten. Der Antrag ist bei dem für die Entscheidung zuständigen Gericht
einzureichen. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs bei Gericht.

Zur Entscheidung über den Antrag ist das DLG München (Nymphenburger Str- 16. E0335 Mün-
chen) zuständig.
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